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Ihre Anfrage RA-046/2024 - Weiterführung Fußgängerboulevard Morgenleite

Sehr geehrte Frau Brünler,

zu Ihrer Anfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit:

1. Welche konkreten Vereinbarungen wurden mit dem Eigentümer für eine Fortführung
der Fußwegverbindung getroffen?

Die Stadt Chemnitz hat mit dem Eigentümer Varianten zur Fortführung der Wegeverbindung vom
Fußgängerboulevard zur Bruno-Granz-Straße verhandelt. Seit Februar 2024 liegt die Annahme
des Kaufangebotes bei der Stadt Chemnitz vor. Damit ist die Voraussetzung gegeben, die
Anbindung an die Bruno-Granz-Straße objektkonkret zu planen, zu bauen und dauerhaft zu
sichern.

2. Welche Kosten entstehen hierfür für die Stadt? Fallen die Kosten bereits für den
Haushalt 2024 an oder müssen diese für den Haushalt 2025/26 eingestellt werden?

Nach den derzeit vorliegenden Planungen entstehen folgende Kosten:

- für den Grunderwerb einschließlich Nebenkosten in Höhe von ca. 24.600 €
- für den Wegebau einschließlich Nebenkosten in Höhe von ca. 78.700 €.

Die Maßnahmen werden mit Städtebauförderung anteilig gefördert. Die dafür notwendigen
Städtebaufördermittel in Höhe von ca. 48.210 € sind bereits bewilligt. Die städtischen Eigenmittel in
Höhe von 55.090 € werden aus dem Haushaltplan 2023/2024 bereitgestellt.
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3. Wenn der Eigentümer der Mitnutzung seiner Fläche versagt hat, welche Pläne hat die
Stadt um eine barrierefreie Fußwegverbindung Richtung Ärztehaus zukünftig zu
sichern?

Die Stadtverwaltung hat eine Einigung mit dem Eigentümer für eine Fußwegverbindung erzielt
(siehe Pkt. 1). Insofern ist die Beantwortung von Frage 3 gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Stötzer
Bürgermeister


